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NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 2 von 30   Nachfolgend werden Fragen der Bieter und Informationen des Auftraggebers allen Interessier-ten zugänglich gemacht.  Der Stand des Dokuments wird im Dateinamen und auf der ersten Seite dieses Dokuments angezeigt.   Lfd. Nr. Datum der Anfrage/Be-antwortung Inhalt der Anfrage Antwort der Vergabestelle 
1 06.04.2018/ 10.04.2018 Ist es möglich, den Phasenplan in einem bearbeitbaren Datenformat zu erhalten? 

Der Bauphasenplan wird im dwg.-For-mat zur Verfügung gestellt (Abruf über den NLWKN-Internetauftritt). 2 06.04.2018/ 10.04.2018 Ist es richtig, dass jeweils im Zeit-raum 15.11. bis 01.04. keine Rech-nungen entgegen genommen wer-den und somit auch keine Zahlun-gen erfolgen? 
Die Zahlungsmodalitäten sind im Form-blatt 214, im Pkt. 10 unter 2. aufge-führt. Korrektur (siehe lfd. Nr. 15) 

3 06.04.2018/ 10.04.2018 Gibt es vom Bauherrn eine Bauwe-senversicherung und ist die Leis-tung des AN darin mit versichert? 
Es gibt vom Bauherrn keine Bauwe-senversicherung.  

4 06.04.2018/ 10.04.2018 Gibt es zu den Gewässern (Vorha-fen und Kanal) aktuelle Peilpläne und können diese zur Verfügung gestellt werden? 
Vom NLWKN können keine aktuellen Peilpläne zur Verfügung gestellt wer-den. 

5 06.04.2018/ 10.04.2018 In der Baubeschreibung gleichen sich die Kapitel 2.3.1ff (bis einschl. 2.3.6) mit den Kapiteln 3.5.1ff (bis einschl. 3.5.6) wortwörtlich, ist dies ein Fehler? 
Ja, die Baubeschreibung (Version 09.04.2018, rev1) ist deshalb in überar-beiteter Form im NLWKN-Internetauf-tritt abrufbar. Die doppelten Textpassa-gen sind in den Kap. 2.3.1 bis 2.3.6 ge-strichen. Der hier enthaltene Verweis ist von Kapitel 3.5 auf Kapitel 3.6 geän-dert. 6 16.04.2018/ 18.04.2018 Welches Datum für den Beginn der Ausführung sollen wir in dem mit unserem Angebot einzureichenden Terminplan darstellen? 
Das Datum ist in dem Dokument „An-lage zu Formblatt 211 EU“ unter Punkt 3.1 Absatz „Bauphasenplan und Bau-zeitenplan“ aufgeführt. Für die Erstellung der Pläne ist von ei-nem Baubeginn am 15.September 2018 auszugehen. 7 16.04.2018/ 19.04.2018 In den besonderen Vertragsbedin-gungen, Punkt 1.1, beginnt die Ausführung spätestens 12 Werk-tage nach Zugang des Auftrags-schreibens. Mit Blick auf die Binde-frist, 16.08.2018, also spätestens am 30.08.2018. Gem. Bekanntma-chung vom 21.03.2018, Punkt II.2.7, beginnt der Vertrag jedoch erst am 17.09.2018.  

Das in der Auftragsbekanntmachung vom 21.03.2018, Punkt II.2.7, genannte Datum 17.09.2018 für den Vertragsbe-ginn ist falsch.  Der Zuschlag bzw. Auftrag soll inner-halb der Bindefrist bis 16.08.2018 erfol-gen. Mit der Ausführung ist spätestens 12 Werktage nach Zugang des Auf-tragsschreibens zu beginnen (siehe Besondere Vertragsbedingungen VHB Formblatt 214). 8 19.04.2018/ 24.04.2018 Wir nehmen an, dass der Preis bei der Position 3.4.14.20 „Betonpro-beblock nach ZTV-W liefern und prüfen“ für einen Probeblock ange-geben werden soll.  Wir bitten um Ihre Bestätigung. 

Die Annahme ist richtig, der Preis gilt für einen Probeblock. Erläuterung: In der Baubeschreibung Ziffer 4.18.1 ist festgelegt, dass für massige Betonbauteile mit der (bezüg-lich der Wärmeentwicklung) ungüns-tigsten Rezeptur ein großformatiger Probeblock herzustellen und zu prüfen ist. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 3 von 30   9.1 19.04.2018/ 24.04.2018 Anlage zu Formblatt 211 EU / Zu-sätzliche Angaben zur technischen Leistungsfähigkeit: Können die vom Auftraggeber un-terschriebenen Referenz-Formblät-ter aus dem Präqualifikationsver-zeichnis eingereicht werden? 

Ja, sofern die Vergleichbarkeit mit der zu vergebenen Leistung gewährleistet ist und die Forderungen bzw. Angaben aus dem Dokument „Anlage zu Form-blatt 211 EU“ erfüllt werden und prüfbar sind.   9.2 19.04.2018/ 24.04.2018 Anlage zu Formblatt 211 EU / Zu-sätzliche Angaben zur technischen Leistungsfähigkeit: Oder müssen eigens durch den Auftraggeber erstellte Referenz-schreiben eingereicht werden? 

Nein, es müssen nicht zwingend vom Auftraggeber erstellte Referenzschrei-ben eingereicht werden. Die Form des Nachweises ist nicht vorgegeben. Die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis muss vom Auftraggeber be-scheinigt sein (Referenzbescheini-gung).  9.3 19.04.2018/ 24.04.2018 Anlage zu Formblatt 211 EU / Zu-sätzliche Angaben zur technischen Leistungsfähigkeit: Müssen überhaupt zusätzliche Re-ferenzen eingereicht werden, auch wenn aussagefähige Referenzen im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind? 

Ja. Die Vorlage von zusätzliche Anga-ben zur technischen Leistungsfähigkeit ist gemäß Formblatt 211 EU Pkt. 3.1. gefordert. Die Kriterien nach Anlage zu Formblatt 211 EU / Zusätzliche Anga-ben zur technischen Leistungsfähigkeit für vergleichbare Leistungen müssen vorliegen.  10 19.04.2018/ 24.04.2018 Wir würden gerne das Baustellen-gelände Anfang der nächsten Wo-che begehen. Kommt zu der Bege-hung evtl. ein Ansprechpartner aus Ihrem Hause hinzu? 
Nein. Eine Ortsbesichtigung erfolgt aus Gründen der Gleichbehandlung der Be-werber ohne Teilnahme des NLWKN.   

11 19.04.2018/ 24.04.2018 Zwecks Erstellung eines Baupha-senplanes bitten wir um Übersen-dung der Pläne AP-Z-SG-AL203, AP-Z-SG-BG-300 bis 303 in digita-ler Form. 
Die aufgeführten Pläne sind digital im pdf-Format abrufbar. Weitere Dateifor-mate werden nicht zur Verfügung ge-stellt.   

12 20.04.2018/ 26.04.2018  
Gem. Anlage zu Formblatt 211 EU fordern Sie mit dem Angebot zu-sätzliche Angaben bezüglich der wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit der Bieter.  Gilt diese Forderung auch für Bie-ter, die für die zu vergebenden Bauleistungen präqualifiziert sind und im Präqualifikationsverzeich-nis eingetragen sind? 

Ja. Es handelt sich hier gemäß Form-blatt 211 EU Pkt. 3.1. um zusätzlich ge-forderte Angaben.    

13 20.04.2018/ 26.04.2018  
Gem. Auftragsbekanntmachung sind beim Submissionstermin (Öff-nung der Angebote) nur Vertreter des Auftraggebers zugelassen.  Wir bitten um Klarstellung ob diese Aussage weiterhin Gültigkeit be-sitzt oder doch, wie üblich, auch Vertreter der Bieter zugelassen werden. 

Es gilt § 55 VgV und § 14 EU VOB/A Abschnitt 2 und nicht § 14a VOB/A Ab-schnitt 1.  Die Angebotsöffnung in einem EU-wei-ten offenen Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen ist nicht mehr öffentlich. Die Anwesenheit von Bietern ist nicht zugelassen. 
14 20.04.2018/ 26.04.2018  

Gem. Angebotsaufforderung ist mit dem Angebot die Urkalkulation ab-zugeben. Wir bitten um Bestäti-gung, dass diese Unterlage nur gemeinsam im Beisein des Bieters gesichtet wird. 

Nach Nr. 4 der Teilnahmebedingungen (212 EU) hat der Bieter auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation […] zu dem von der Vergabestelle be-stimmten Zeitpunkt vorzulegen.    Nach Nr. 3.1 der Angebotsaufforderung (211 EU) ist die Urkalkulation mit dem Angebot einzureichen.  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 4 von 30   Die Urkalkulation ist ohne Bedingungen vorzulegen. Sie wird von der Vergabestelle im Rah-men der Prüfung und Wertung ohne Beisein des Bieters geöffnet, gesichtet und geprüft.  15 20.04.2018/ 26.04.2018  
Wir möchten noch einmal auf die Bieterfrage lfd. Nr. 2 eingehen (Ist es richtig, dass jeweils im Zeitraum 15.11. bis 01.04. keine Rechnun-gen entgegen genommen werden und somit auch keine Zahlungen erfolgen?).  Ihre dazugehörige Antwort ist keine Antwort, sondern verweist auf die Quelle der Fragestellung. Aus diesem Grund bitten wir dies-mal um die Beantwortung der Frage, ob das ganze Jahr über Rechnungen gestellt werden kön-nen und diese auch entsprechend des Zahlungsziels gem. VOB ver-gütet werden. Gem. Bauphasen-plan erfolgt die Leistungserbrin-gung ebenfalls ganzjährig und so-mit sind uns Ihre Zahlungsmodali-täten gem. Ihren BVB’s nicht ver-ständlich. Wir bitten um entspre-chende Klarstellung. 

 Die im Formblatt 214 - Besondere Ver-tragsbedingungen unter Pkt. 10. Wei-tere Besondere Vertragsbedingungen aufgeführte Formulierung  Nr. 2 - Zahlungsmodalitäten wird er-satzlos gestrichen.     Das abrufbare Gesamtverzeichnis „Formblätter VHB“ wurde aktualisiert.  Die Datei  001_211-2017_EU_ohne_Lose  wurde ersetzt durch  001_211-2017_EU_ohne_Lose_Rev01 

16 20.04.2018/ 26.04.2018  
Gem. den weiteren Hinweisen zum Angebot wird den Bietern eine Ortsbesichtigung empfohlen. Ist diesbezüglich eine Person vom Auftraggeber zu informieren und entsprechend vor Ort oder sind die Ortsbesichtigungen eigenverant-wortlich ohne Zustimmung des AG durchzuführen? 

Ortsbesichtigungen sind eigenverant-wortlich durchzuführen. Aus Gründen der Gleichbehandlung der Bewerber erfolgt keine Teilnahme des NLWKN. Das Betreten der Anlage kann mit dem zuständigen Schleusenwärter vor Ort abgestimmt werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.    
17 20.04.2018/ 26.04.2018  

Gem. Baubeschreibung ist die Ge-ometrie und Ausbildung des Ein-laufbauwerks von der vom AN zu wählenden Pumpentechnik abhän-gig. Die Ausführungsplanung ist vom AN zu liefern. Inwieweit ist diesbezüglich die Schnittstelle zu den Spundwänden und Ankern des Einlaufwerks definiert? Gehen wir Recht in der Annahme, dass alle Spundwände und Anker (Aus-lauf, Sickerschürze und Einlauf) von diesen Planungsleistungen ausgenommen sind? 

Die hier angesprochene Ausführungs-planung (LV-Pos. 1.1.1.40) beinhaltet das gesamte Einlaufbauwerk der tem-porären Entwässerung, einschl. der Spundwände und Anker.  Der Auslaufbereich und die Sicker-schürze sind nicht Gegenstand dieser Planungsleistung. In der Baubeschreibung ist die zu er-bringende Planungsleistung unter Pkt. 6.2 beschrieben. . 
18 20.04.2018/ 26.04.2018  

Gem. Baubeschreibung ist die vor-gesehene BE-Fläche in Privatbe-sitz. Die Fläche ist vom AN anzu-mieten, alle Verhandlungen mit den Eigentümern sind Sache des AN. Wir gehen davon aus, dass AG-seitig entsprechende Vorge-spräche stattgefunden haben und 

Die BE-Hauptfläche (BE-Plan AP-Z-BE-AL-0009b, Eigentümer: Sonstige, 20x200m) befindet sich in Privatbesitz.  Vorgespräche mit dem Eigentümer ha-ben stattgefunden. Die Kontaktadresse wird aus datenschutzrechtlichen Grün-den erst nach Auftragserteilung dem AN mitgeteilt. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 5 von 30   bitten um Mitteilung der Ansprech-partner bezüglich der Verhandlun-gen. 
Die Kosten sind mit einem markt- und ortsüblichen Preis angemessen zu kal-kulieren.   19 20.04.2018/ 26.04.2018  

Gem. Baubeschreibung ist die Lage der Festpunkte für die Vermessung der Baustelle vom AN zu erstellen. Gem. VOB liegt die Übergabe der verbindlichen Ver-messungspunkte im Verantwor-tungsbereich des AG. Wir bitten um Klarstellung. 

Die Erstellung der Festpunkte soll ent-sprechend der Baubeschreibung durch den AN erfolgen.  

20 20.04.2018/ 26.04.2018  
Gem. Baubeschreibung wurden die Verkehrslasten für die Bemes-sung der Baugrube für ein 70 t Baugerät definiert. Der AN hat Ge-räte zu verwenden, die durch die vorstehenden Lastansätze abge-deckt sind. Entstehende Folgekos-ten bei Nichtbeachtung sind durch den AN zu tragen. Wir bitten um Angabe des angesetzten Baugerä-tes und eine entsprechende Klar-stellung bezüglich der Folgekosten bei Nichtbeachtung. Welche Maß-nahmen sind damit gemeint oder verbunden? 

Die Verkehrslasten für die Bemessung der Baugrube sind in Anlage 5 - Las-tenheft, Pkt. 9.5. aufgeführt.  Durch den AN ist ein Baugerät zu wäh-len, dessen Lasten durch die dort be-schriebenen Lastansätze abgedeckt ist. Wenn er ein Gerät wählen sollte, welches höhere Lasten erzeugt, und aufgrund dieser höheren Lasten stär-kere Bauteile erforderlich sind (z.B. Spundwände, Verankerungen, Gurtun-gen usw. einschließlich deren Pla-nung), dann sind dies Folgekosten, die durch den AN zu tragen sind. 21 20.04.2018/ 26.04.2018  
Gem. den der Ausschreibung bei-liegenden Plänen sind die Anker der neuen Spundwände größten-teils über Kreuz angeordnet. Eine Unterlage über eine diesbezügli-che Kollisionsprüfung der Anker lag der Ausschreibung nicht bei. Wir bitten um Übergabe dieser Un-terlage oder eine Aussage zu die-ser Thematik. 

Im Rahmen der 3-D Planung wurde auch eine Kollisionsprüfung durchge-führt. Hieraus resultieren die unter-schiedlichen Ankerneigungen im Be-reich der Flügelwände. 

22 20.04.2018/ 26.04.2018  
Gem. LV-Pos. 2.9.1.10 „Funktions-proben und Probebetrieb Entwäs-serungsbauwerk“ wird auf die Bau-beschreibung verwiesen. Wo in der Baubeschreibung ist der Um-fang der Funktionsproben und des Probebetriebs sowie deren Rand-bedingungen genau zu finden? 

Funktionsprüfung und Probebetrieb der temporären Entwässerung sind in der Baubeschreibung nicht näher erläutert. Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem zu erstellenden Erprobungspro-gramm (LV-Pos. 1.1.1.210). Der Umfang ist in der ZTV-W - Stahl-wasserbauten (LB 216/1) geregelt.   23 20.04.2018/ 26.04.2018  
Im Zuge der umfangreichen Aus-schreibungsunterlagen, der noch nicht vorliegenden statischen Be-rechnung und damit verbunden, die Erstellung der geforderten Un-terlagen (z.B.  Bauphasen- und Bauzeitenplan) bitten wir um eine Verlängerung der Angebotsbear-beitung um 6 Wochen.  Auch erschweren die kommenden Feiertage eine kontinuierliche Be-arbeitung. Des Weiteren haben vergleichbare Projekte gezeigt, dass auch dort infolge der Komple-xität entsprechende Verlängerun-gen der Angebotsfrist von Nöten waren. 

Es besteht kein Grund für eine Fristver-längerung. Die Mindestangebotsfrist nach VOB/A Abschnitt 2 beträgt 35 Tage. Mit der gewählten Angebotsfrist von rund 65 Tagen haben wir den Um-fang der Vergabeunterlagen angemes-sen berücksichtigt.   
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In der Fachzeitschrift „Bautechnik“ (Ausgabe 03/2018) wurde ein Arti-kel veröffentlicht, aus dem hervor-geht, dass die Planungen zum Neubau der Hadelner Kanal-schleuse in Otterndorf im Hause Inros Lackner BIM-basiert ausge-führt wurden. Können entspre-chende IFC-Dateien zu Kalkulati-onszwecken zur Verfügung gestellt werden? 

Nein, entsprechende IFC-Dateien wer-den nicht zur Verfügung gestellt. 

25 26.04.2018/ 26.04.2018 Die zur Verfügung gestellten Aus-schreibungsunterlagen weisen hin-sichtlich des Langtext-LV Differen-zen zwischen der PDF-Datei und der GAEB-Datei auf.  Die GAEB-Datei enthält den LV-Positionen vorgeschaltete zusätzli-che Hinweise.  Welches Langtext-LV ist gültig? 

Das Langtext-LV der GAEB-Datei ist gültig.  Die fehlenden Hinweise / Vorbemer-kungen wurden in der PDF-Datei er-gänzt und gelb markiert.   Die abrufbare Anlage 3a - Leistungs-verzeichnis wurde aktualisiert.  Die Datei  Anl. 3 - Leistungsverzeich-nis_20.03.2018  wurde ersetzt durch  Anl. 3 - Leistungsverzeich-nis_Rev01_26.04.2018  26 24.04.2018/ 02.05.2018 Bieterfragen zum Antrieb (LV-Pos. 3.10.4.90 und 3.10.8.90) 
26.1  Wie ist die Turbokupplung befes-tigt?  Werden die Außenteile oder die In-nenteile der Kupplung festgehal-ten? 

Die Befestigung der Turbokupplung er-folgt über einen Lagerbock. Dabei sind beide Festhaltemöglichkeiten (Innen- oder Außenteile) möglich.  Welche Lösung letztendlich bevorzugt wird, ist im Rahmen der Werkstattpla-nung mit dem Hersteller der Turbo-kupplung abzustimmen. 26.2  Wie häufig werden die beiden Komponenten betätigt?  Welche Bremsenergie muss bei welcher Drehzahl und wie lange abgebremst werden?  

Normalbetrieb:  Bei jeder 2. Torbewegung, d.h. immer beim Senken des Tores läuft die Kupp-lung mit ca. 640 U/min.  Senkzeit ca. 3min  Drehmoment ca. 160 Nm   Notsenken:  - selten  - Drehzahl an der Kupplung ca. 960 U/min  - Senkzeit ca. 2-3min  - Drehmoment ca. 360 Nm 26.3  Wurde die Kupplung so schon ein-mal eingesetzt?  Falls ja, in welchem Projekt?  (vielleicht abgeändert in eine Tur-bokupplung 487 TJ mit einer An-schlusskupplung Typ EPK) 

Einsatz zum Beispiel bei Sicherheitsto-ren (Mittellandkanal, Oder-Havel-Ka-nal) zum Notsenken.  Die Turbokupplung basiert auf dem Typ 487 TJ. Eine Anschlusskupplung ist nicht erforderlich, da ein Kettenrad angekoppelt wird. 26.4  Liegt beim Notbetrieb die kom-plette Last des Tores/Schützes auf der Laststromsperre?  Wie sind die Laufmomente für die Kombination LMS14.1/GST16.1? 
Das Drehmoment an der Lastmoment-sperre LMS 14.1 ergibt sich aus Torge-wicht und Bewegungswiderständen (damit auch ein Heben im Notbetrieb möglich ist) und beträgt ca. 65 Nm.  
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Am Stirnradgetriebe GST 16.1 sind es im Notbetrieb ca. 360 Nm. Das Nenn-moment des Stirnradgetriebes von 1000 Nm wird also nicht erreicht. 26.5  Antrieb Verriegelungskonstruktion: Ist der Öffnungswinkel vom Stell-antrieb auch größer als 12°? 
Der Öffnungswinkel des Riegels ist mit 12° ausreichend gewählt. Er muss nicht größer sein. 27 27.04.2018/ 02.05.2018 Mit Versendung Ihrer gelb markier-ten Änderungen im Leistungsver-zeichnis ist uns auf der Seite 149 aufgefallen, dass in den dortigen Vorbemerkungen zu den Spund-wandarbeiten im Absatz 3 „Neben-angebote“ erwähnt werden. Nach Formblatt 211 Punkt 5 sind Nebenangebote jedoch von Ihnen ausgeschlossen worden. 

Es gilt Nr. Nr. 5.1 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU (211 EU).  Nebenangebote sind nicht zugelassen.  Der Absatz   „Gleichwertige Profile anderer Herstel-ler, die eine vom Vordersatz abwei-chende Tonnage ergeben, sind als Nebenangebot anzubieten. In diesem Nebenangebot sind sämtliche Auswir-kungen des Profilwechsels zu berücksichtigen (Verankerung, Gur-tung, Holme, Abdeckungen, Ausrüstun-gen etc.) und darzustellen.“  auf Seite 149 in der Anl. 3 - Leistungs-verzeichnis_Rev01_26.04.2018   wird ersatzlos gestrichen.  Die abrufbare Anlage 3 - Leistungsver-zeichnis wurde aktualisiert.  Die Datei  Anl. 3 - Leistungsverzeich-nis_Rev01_26.04.2018 wurde ersetzt durch  Anl. 3 - Leistungsverzeich-nis_Rev02_02.05.2018  Die abrufbare Anlage „Datenaustausch GAEB (X.83)“ wird vom NLWKN nicht aktualisiert. Der Bieter hat den Absatz in der GAEB-Datei eigenständig zu streichen.   
    28 24.04.2018/ 04.05.2018 Auf Seite 523 unter Punkt 6 des LV ist die Verwendung von Kabel-merkern (Kabelmarkern) beschrie-ben. Leider fehlen hier zusätzlich Anga-ben wie Material (Kunststoff, Alu, V2A) bzw. Herstellertypen. Was ist zu kalkulieren? 

In den Vorbemerkungen zu Titel 6.1.2 ist die Verdrahtung nur eine grundle-gende Information. Es ist die Übersicht für alle Kabelverbindungen zu ver-schiedenen elektronischen Komponen-ten und Geräten. Die eigentlichen Infor-mationen im Detail finden Sie unter 6.13 Kabel + Installation, wo Sie alle Informationen zum Kabel Typ mit den Herstellerangaben finden. Grundsätzlich: Die Auswahl der Markermaterialien ergibt sich aus dem Anwendungsfall. Materialien müssen in der jeweiligen Umgebung beständig sein. In Schaltschränken Kunststoff, im Außenbereich Edelstahl. 29 24.04.2018/ 04.05.2018 Auf Seite 526 Punkt 1.2 des LV ist die Verwendung des Softwaretools Grundsätzlich ist die Erstellung der Un-terlage mit E- Plan möglich. Wichtig: Übergabeformat DWG 
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30 24.04.2018/ 04.05.2018 In dem LV-Text wird mehrfach eine Datenbank beschrieben.  Ist hiermit die Datenbank gemeint, welche standardmäßig bei der Software WinCC enthalten ist? 
Ja, gemeint ist die Datenbank von WinCC. 

31 24.04.2018/ 04.05.2018 Es sind verschiedene Typen von Sinamics Control Units aufgeführt. In dem Dokument „Anl._2_-_Bau-beschreibung“ ist auf Seite 138 der Typ CU310-2PN beschrieben, in dem Dokument „LV MSR-Tech-nik.pdf“ (Position 6.3.1) ist auf Seite 555 der Typ CU320-2PN be-schrieben. Was gilt? 

Der Controller CU320-2PN soll verwen-det werden.  

32 24.04.2018/ 04.05.2018 Aus den Unterlagen ist nicht ein-deutig ersichtlich, ob für den Hauptantrieb der Tore ein interner oder externen Absolutwertgeber zum Einsatz kommen soll? 
Es ist kein externer Absolutwertgeber notwendig. Vorgesehen ist ein im Mo-tor integrierter Absolutwertgeber, s. Baubeschreibung Kapitel 5.14.4.4.3.3 Externe Aktorik. 33 24.04.2018/ 04.05.2018 Die vorgegebenen Motordaten der Hauptantriebe unterscheiden hin-sichtlich der Angaben zwischen dem LV-Text (LV MSR-Technik.pdf Seite 555) und der Baubeschrei-bung (Seite 137), was gilt? 

Maßgebend sind die in der Baube-schreibung genannten erforderlichen Lastdaten: - Drehmoment Schützhub 370Nm bei ca. 32 min-1  - Drehzahl Torfahrt ca. 960 min-1  Darüber hinaus sind in der Baube-schreibung Kennwerte angegeben, für die der gewählte Motor ausgelegt ist, wie: - Nennleistung 45kW - Bemessungsmoment 936Nm - Achshöhe 225mm - Bemessungsspannung 400V 34 26.04.2018/ 04.05.2018 Eine Definition von „Baunetzpunk-ten“ und „Festpunkten“ wäre hilf-reich. Sind die Baunetzpunkte in Lage UND Höhe bestimmt, oder woher kommen die Höhenpunkte?  Es gilt VOB/B. Demnach müssten wir Hauptachsen und Höhen-punkte erhalten. Es ist allerdings nicht beschrieben wann, wie und ob man diese bekommt. In der BB heißt es sogar, Festpunkte wären durch den AN zu erstellen. Hier fin-det sich ein Widerspruch.  „Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über die Lage von Grenz- und Vermessungspunkten zu un-terrichten“. Laut VOB/B müssten diese allerdings geliefert werden. 

Angaben zur Vermessung / Vermes-sungsleistungen sind in den Kapiteln 2.15 und 5.3 der Baubeschreibung ent-halten.  Der AG legt vertraglich fest, dass die Handlungen nach § 3 Abs. 2 VOB/B durch den AN zu erbringen sind. Es handelt sich um ein Begehren nach § 1 Abs. 4 VOB/B.  

35 26.04.2018/ 04.05.2018 Das verwendete Programmsystem und die Datenformate sind mit dem AG abzustimmen. Wir arbeiten mit 
AutoCAD Civil 3D ist für die Massenbe-rechnung anerkannt. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 9 von 30   AutoCAD Civil 3D für die Massen-berechnung. Ist dieses anerkannt? 36 26.04.2018/ 04.05.2018 Die Massenermittlung erfolgt nach REB-VB 21.013. Da dies mit Auto-CAD Civil 3D sehr aufwändig ist, ist die Frage, ob auch eine Ermitt-lung nach REB-VB 22.013 (Raum-inhalte und Oberflächen aus Pris-men) möglich ist? 

Eine Ermittlung nach REB-VB 22.013 ist möglich. 

37 26.04.2018/ 04.05.2018 Bei der Schlusspeilung ist „Das REB-Schlussaufmaß ist dem AG spätestens 2 Monate vor Stellung der Schlussrechnung, geprüft durch einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, vorzule-gen“ - ÖbVI sind i.d.R. nur für Landaufmaße zuständig. Ist das hier trotzdem gefordert? Normaler-weise wird es bei Peilungen von einem Hydrographischen Büro durchgeführt. 

Die Nassbaggerarbeiten sollen über entsprechende Peilungen gemäß Bau-beschreibung abgerechnet und schlussaufgemessen werden. Die Ein-beziehung eines öffentlichen bestellten Vermessungsingenieurs ist nicht erfor-derlich.  

38 03.05.2018/ 04.05.2018 6.5.3.50/60/70 Die Kabeltype MPRXCYX ist nicht bekannt. Kann es sich eventuell um die Type MPRXCX handeln?  
Kabel: Die Anmerkung ist korrekt. Es muss "Type MPRXCX" heißen. 

39 03.05.2018/ 04.05.2018 6.5.3.90 Kabelschutzrohr flexibel als Ringware NW 110 Kabel-schutzrohr aus Stahl gemäß Zeich-nung einschl.   Halterungen montieren  Was jetzt? flexibel oder Stahl??? 

Kabelschutzrohr Pos 6.5.3.90: Es sind Kabelschutzrohre aus Stahl gemeint. Der Text im Kurztext der Position "flexi-bel als Ringware NW '110" ist zu strei-chen. 
40 25.04.2018/ 07.05.2018 Pos. 8.14.1.10 – Luft-Wasser-Wär-mepumpe  Gibt es eine Vorgabe hinsichtlich des Ortes der Aufstellung der Wär-mepumpe? 

Ja, die Aufstellung der Wärmepumpe lt. Plan AP-Z-GB-GT-1046 - Heizung EG- Außenwand Nordwest. 
41 25.04.2018/ 07.05.2018 Pos. 8.14.1.30 – Material Rohrlei-tungen  Gibt es eine Vorgabe hinsichtlich des Rohrleitungsmaterials für Hei-zungs- als auch Sanitärinstallatio-nen? 

Material Rohrleitung  Heizung Rohrleitung: Cu + Isolierung   Sanitärinstallationen Wasserversorgung: Verbundrohr Abwasserentsorgung: PE 42 25.04.2018/ 07.05.2018 Pos. 8.14.1.40 – Größe Pufferspei-cher  Ist die Größe des Pufferspeichers bekannt oder darf diese von uns projektspezifisch ausgelegt wer-den? 

Größe Pufferspeicher: 250 l Siehe BB Kapitel 3.16.4.2 Anlagen-gruppe Wärmeversorgung. Siehe Plan AP-Z-GB-GT-1046 Be-triebsgebäude- Heizung EG.  43 25.04.2018/ 07.05.2018 Pos. 8.14.1.70/90 – Fußbodenhei-zung  Wird eine Einzelraumregelung ge-wünscht? 
Ja. 

44 25.04.2018/ 07.05.2018 Pos. 8.14.1.130 – Klima-Split-Ge-rät  1. Gibt es eine Vorgabe, welche Räume klimatisiert werden sollen?  2. Soll geheizt und / oder gekühlt werden über Klima-Split-Geräte und sind die raumspezifischen Heiz- und Kühlleistungen bekannt?  

zu 1: Ja, der Leitstand.  zu 2: Ja, die Kühlung und die Heizung des Leitstandes erfolgt über das Klima-Splitgerät.  zu 3: Kühl- und Heizleistungen sind nicht bekannt.  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 10 von 30   3. Sind Systemtemperaturen für Heizen und Kühlen bekannt?  45 25.04.2018/ 07.05.2018 Pos. 8.14.1.260 – Sanitäre Acces-soires  Im Leistungsverzeichnis werden u.a. Stützklappgriffe für Waschti-sche und WCs sowie WC-Rücken-stützen beschrieben. Gibt es Vor-gaben, wie viele WCs und Wasch-tische mit diesen Komponenten ausgestattet werden sollen? 

Die Damen WC`s sind mit den neben-stehenden Accessoires auszustatten.  

46 25.04.2018/ 07.05.2018 Pos. 8.14.1.270 – Lüftungsanlage  1. Ist ein Zu- und Abluftvolumen-strom für die Lüftungsanlage be-kannt?  2. Gibt es Vorgaben, welche Räume belüftet werden und wie hoch die raumspezifischen Luftvo-lumenströme sein sollen?  3. Soll über die Lüftungsanlage ge-kühlt und / oder geheizt werden o-der soll die Zuluft isotherm zur Raumluft eingebracht werden?  

zu 1: Nein.   zu 2: Darstellung der geplanten Räum-lichkeiten siehe Plan: - AP-Z-GB-GT-1049 -  Lüftung EG - AP-Z-GB-GT-0150 - Lüftung 1.OG - AP-Z-GB-GT-1051 - Küchenabluft 1.OG Raumspezifische Volumenströme Siehe Plan : - AP-Z-GB-GT-1049 -  Lüftung EG - AP-Z-GB-GT-0150 - Lüftung 1.OG - AP-Z-GB-GT-1051 - Küchenabluft 1.OG  zu 3: Die Lüftungsanlage ist für alle Räumlichkeiten die nicht natürlich be-lüftet werden können. Angaben zur Er-wärmung der Ab- und Zuluft erfolgt ausschließlich über Wärmerückgewin-nung, diese wird bei tiefen Temperatu-ren elektrisch ergänzt. Funktion Siehe BB Kapitel 3.16.4.3 47 25.04.2018/ 07.05.2018 Pos. 8.14.1.280 – Lüftungsanlage Küche  1. Gibt es auch hier Anforderungen bezüglich der Höhe der Luftvolu-menströme für die Küche oder kann die Lüftung überschlägig auf Basis der für Küchen gültigen Richtlinie „VDI 2052“ ausgelegt werden?  2. Im Leistungsverzeichnis wird die Abluftabführung beschrieben. Gibt es Wünsche beziehungsweise Vorgaben, wie die entsprechende Zuluft in den Raum eingebracht werden soll und sollte diese tem-periert oder vorbehandelt werden (z.B. Heizen und / oder Kühlen)?  

zu 1: Es liegen keine Daten zu den Vo-lumenströmen in der Küche vor. Die Auslegung erfolgt nach aktuellen Nor-men und Richtlinien.  zu 2: Funktion Siehe BB Kapitel 3.16.4.3  Es ist eine Vorheizung mit Zulufttempe-ratureinstellung vorgesehen (Zeichn. AP-Z-GB-GT-1049).  

48 25/26.04.2018 und 04.05.2018/ 07.05.2018 
Bieterfragen zur Technischen Be-arbeitung Stahlwasserbau:  Statische Berechnungen  Die mit der Ausschreibung mitge-lieferten Zeichnungen haben im Stempel den Vermerk „Ausfüh-rung“. Gem. Seite 44 Baubeschrei-bung und LV Titel 1.1. ist im Rah-men der technischen Bearbeitung 

Zum Stahlwasserbau gibt es geprüfte Ausführungsunterlagen (Statische Be-rechnungen, Zeichnungen). Diese die-nen als Grundlage für die Bauausfüh-rung und sind für Detailausbildungen (sog. Anschlußstatik), Befestigungs-konstruktionen E-Teile, Bauzustände, Hilfskonstruktionen fortzuschreiben bzw. zu ergänzen.  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 11 von 30   eine Statische Berechnung zu be-preisen. Es erschließt sich uns nicht genau, wie tief die technische Bearbeitung im Stahlwasserbau noch zu gehen hat. Können wir da-von ausgehen, dass wir im Auf-tragsfall eine geprüfte Ausfüh-rungsplanung inkl. Statik und Zeichnungen erhalten und von uns die Werkstattplanung zu erbringen ist?  Baubeschreibung S. 44 und LV Ti-tel 1.1.: Es erschließt sich uns nicht genau wie tief die technische Bearbeitung im Stahlwasserbau noch zu gehen hat. Wir gehen davon aus, dass wir eine geprüfte Ausführungspla-nung inkl. Statiken und Zeichnun-gen erhalten. Von uns wird lediglich die Werk-stattplanung zu erstellen sein?  Aus Seite 44 Baubeschreibung und LV 1.1.2 erschließt sich uns nicht, wie tief die technische Bear-beitung im Stahlwasserbau zu ge-hen hat. In dem Hinweis vor OZ 1.1.2.10 steht: „Die technische Be-arbeitung Stahlwasserbau umfasst auch das Erstellen und Liefern al-ler für die Bauausführung erforder-lichen Unterlagen, Analysen und statischen Nachweise etc. gemäß der einschlägigen Normen, Vor-schriften und den Angaben der Baubeschreibung“ Wir gehen da-von aus, dass wir eine geprüfte Ausführungsplanung inkl. Statiken und Zeichnungen erhalten. Wird von uns lediglich die Werkstattpla-nung zu erstellen sein?  

Zum Umfang der Technischen Bearbei-tung siehe auch Kap. 6 der Baube-schreibung.  

49 26.04.2018/ 07.05.2018 Soll mit der Wärmepumpe auch gekühlt werden oder lediglich ge-heizt? 
Mit der Wärmepumpe wird ausschließ-lich geheizt. 

50 26./27.05.18 /  07.05.2018 Bieterfragen zu Vorbemerkung LV-Titel 3.10:  LV Titel 3.10. der GAEB-Datei, Hinweis, letzter Satz/ Vorbemer-kungen zu 3.10. Stahlwasserbau:  „… In jede Position ist die Liefe-rung, die betriebsfertige Montage, die Inbetriebnahme inkl. zugehöri-ger Kabel und Zuleitungen zu kal-kulieren.“ Wir bitten um genauere Erläute-rung, da es so nicht kalkulierbar ist. 

Grundsätzlich sind die Kabel im Be-reich der Elektro- und Steuerungstech-nik enthalten.  Dies ist als Hinweis zu verstehen, daß die Baugruppen auch im maschinenna-hen Schnittstellenbereich betriebsfertig verkabelt und angeschlossen werden.  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 12 von 30   Gibt es dazu nähere Angaben / ge-nauere Liefermengen? 51 032.05.2018/ 07.05.2018 Konkret geht es um die LV-Posi-tion 3.10.15.30 Störungsdienst. Hier ist die Beseitigung von Stö-rungen innerhalb der 4 Jahre Ge-währleistung zu bepreisen. Ihre Abrechnungseinheit ist 1 psch Sie schreiben jedoch im Text, dass die Vergütung nach Anzahl der Einsätze erfolgen soll. Wie soll dies geschehen? Je nach Störung kann die Beseitigung we-niger als 1 Stunde oder auch 10 Stunden und mehr dauern ggf. vielleicht Tage. Ist es nicht sinnvoller hier Verrech-nungssätze für Monteure zu ver-einbaren die dann nach Anfall ver-gütet werden?  

Die Position 3.10.15.30 Störungsdienst wird ersatzlos gestrichen. Die eingestellten Unterlagen werden vom NLWKN dahingehend nicht aktua-lisiert.   Die abrufbare Anlage „Datenaus-tausch GAEB (X.83) ist vom Bieter dahingehend eigenständig zu aktua-lisieren. 

52 03.05.2018/ 07.05.2018 Im Zuge der Angebotsbearbeitung haben wir von den angefragten Stahlwasserbauern erfahren, dass derzeit von keinem Stahllieferan-ten das Material 34CrMo4+QT für die Laufschienen zu bekommen ist. Es scheint so, als ob es derzeit nicht auf dem Markt, auch nicht aus Neuwalzungen, zu bekommen ist. Dies betrifft die LV Pos.: 3.10.2.30 3.10.6.30 3.10.3.40 3.10.7.20  Sind alternative Materialien zuge-lassen?  

Für die Angebotsbearbeitung ist von dem ausgeschriebenen Material auszu-gehen. 

53 03.05.2018/ 07.05.2018 Im Zuge der Angebotsbearbeitun-gen sind Differenzen zwischen Plänen und Leistungsverzeichnis aufgetreten.  - Im Ausschreibungstext unter 8.14.1 wird die Zugehörigkeit der einzelnen Zeichnungen mit den nachfolgenden Texten genannt. Ab 8.14.10 wird eine Luft/ Wasser- Wärmepumpe als " Splitanlage" gefordert, in der Zeichnung AP-Z-GB-GT-1048a (ist nicht die richtige Zeichnung weil ein a dahinter ist! Oder hat das LV einen alten Stand?) ist aber eine Luft/ Wasser-Wärmepume als "nicht Splitanlage" zu sehen, mit Rohrleitungen, wel-che Glykol- bzw. Heizungswasser führen!? Außerdem passen die 

Die Angabe der Bezeichnung AP-Z-GB-GT-1048_Betriebsgebäude_Anla-genschema Heizung aus dem Hin-weistext 8.14.01 TGA ist beabsichtigt „ohne“ den Index „a“ angegeben, somit ist automatisch der „aktuelle“ Index zu verwenden.  Bitte die Angabe aus dem Leistungs-verzeichnis Position ab 8.14.01 und der Baubeschreibung ab Kapitel 3.16.4.2 Anlagengruppe Wärmeversorgung ver-wenden. Wärmepumpe Typ: Luft-/ Wasser-Wärmepumpe, Wär-mepumpe als Splitanlage, Leistungszahlen: Heizleistung: 14 kW + 8kW Vor- und Rücklauftemperatur: 35/25°C Zubehör Pufferspeicher: 250l  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 13 von 30   Leistungswerte nicht überein, so-wie die Pufferspeichergröße und hydraulischer Anschluß, siehe Zeichnung  AP-Z-GB-GT-1044a, dort ist noch eine andere WP auf-geführt.  - Was für eine WP(Typ)  mit welchen Leistungszahlen bei welcher Auslegungs-temperatur ( z.B. A2/W35), mit welchem Zubehör ( z.B. Pufferspeichergröße) ich anbieten soll. Soll wir-lich 16,2 kW Heizlast für den Heizkreis angenom-men werden, für 125m² Fußbodenheizungsfläche? -     Soll ein Elektro-Heizein-satz in den Pufferspeicher?  -     Regelung der Anlage über GLT oder durch die WP? Dann bitte Infos über Regelung an-geben.  -     Trinkwasser ist auch nicht eindeutig, einerseits Durchlauf-erhitzer, andererseits als Spei-cher (siehe  AP-Z-GB-GT-1044a)   Wir bitten um Klarstellung was gilt. 

Elektro-Heizeinsatz: Ja (8kW) Regelung: über WP Trinkwasser Siehe Baubeschreibung 3.16.4.2 Anla-gengruppe Wärmeversorgung-Dezent-rale Warmwasserbereitung  

54 04.05.2018/ 07.05.2018 3.10.5.40 Sohldichtung herstellen und montieren  In nachfolgender Position passt der Vordersatz mit 19 m nicht zur gewünschten Leistung hier müsste es eigentlich 9,1 m heißen. 

Das ist richtig. Die Menge/Einheit ist 9,10m.  Die eingestellten Unterlagen werden vom NLWKN dahingehend nicht aktua-lisiert.   Die abrufbare Anlage „Datenaus-tausch GAEB (X.83) ist vom Bieter dahingehend eigenständig zu aktua-lisieren. 55 04.05.2018/ 07.05.2018 3.10.5.50 Seitenführungskufen + Konsol  In nachfolgender Position passt die angegebene Zeichnung (es müsste die 921 sein) nicht zur ge-wünschten Leistung und der Vor-dersatz ist ebenfalls falsch (es müssten 4 Stück statt 8 Stück sein) 

Das ist richtig. Der Plan ist: AP-Z-BH-SB-0921_Binnenhaupt_Tor_3 und die Menge/Einheit ist 4 Stck.  Die eingestellten Unterlagen werden vom NLWKN dahingehend nicht aktua-lisiert.   Die abrufbare Anlage „Datenaus-tausch GAEB (X.83) ist vom Bieter dahingehend eigenständig zu aktua-lisieren. 56 04.05.2018/ 07.05.2018 3.10.9.30 Dammbalken Sohldich-tung  In nachfolgender Position passt die Verrechnungseinheit „kg“ nicht zum Vordersatz ist die Einheit evtl. falsch und müsste „m“ heißen?  

Das ist richtig. Die Menge/Einheit ist 102 m (9,20m je Dammbalken).  Die eingestellten Unterlagen werden vom NLWKN dahingehend nicht aktua-lisiert.   Die abrufbare Anlage „Datenaus-tausch GAEB (X.83) ist vom Bieter 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 14 von 30   dahingehend eigenständig zu aktua-lisieren. 57 04.05.2018/ 07.05.2018 3.10.9.50 Dammbalken Gleitfüh-rung als 4x Seiten- und 4x Gegen-führung und Auflagerklotz  In nachfolgender Position ist eben-falls die Verrechnungseinheit „kg“ gewählt ist dies korrekt? 

Die Angabe „kg“ ist richtig. 

58 03.05.2018/ 09.05.2018 Im Bieterangabenverzeichnis feh-len Positionen, z.B.: im LV ist in der Position 6.2.1.90 eine Herstel-lerangabe zu machen. Diese Posi-tion fehlt im Bieterangabenver-zeichnis.  Reicht es trotzdem unter anderem das Bieterangabenverzeichnis mit bepreistem Kurztext-LV abzuge-ben? 

Die Bieterangaben folgender Positio-nen (diese fehlen im Bieterangabenver-zeichnis) sind händisch durch den je-weiligen Bieter an entsprechender Stelle einzutragen: Position 6.2.1.90 Position 6.2.2.20 Position 6.9.2.80 Position 8.1.3.10 Angabe für Gewerk 8.8 59 03.05.2018/ 09.05.2018 Dürfen die Abbrucharbeiten an den bestehenden Flügelwänden außen ausgeführt werden, solange sich die Bestandsschleuse als Entwäs-serungsbauwerk in Betrieb befin-det? 

Nein. 

60 03.05.2018/ 09.05.2018 Südlich des „Professor-Carl-Lang-hein-Wegs“ kreuzen Bestandslei-tungen die Baugrube der Rohrlei-tungen DN1400. Wurde Ihrerseits eine Kollisionsprüfung mit den Rohrleitungen DN1400 vorgenom-men? Wir bitten um entsprechende Zusendung. Gehen wir recht in der Annahme, dass (falls erforderlich) die Sicherung der Leitungen bei    Aushub der Baugrube durch den Auftragnehmer erfolgen soll? Wenn ja, in welche Position soll die Leistung einkalkuliert werden? 

Die Leitungsverlegung soll (abwei-chend von der Darstellung im Plan AP-Z-G-AL-0005d Leitungsplan Bestand) jetzt westlich der Entwässerungsleitun-gen erfolgen, damit sind keine Lei-tungskreuzung vorhanden. Die Lei-tungsverlegung erfolgt durch die jewei-ligen Versorger. 

61 03.05.2018/ 09.05.2018 Die bestehenden Flügelwände au-ßen und die historische Schleuse sind komplett abzubrechen. Sind Küstenschutzwand und die Bau-grubenwände eingebaut, müssen auch außerhalb der Baugrube noch Abbrucharbeiten ausgeführt werden. Die folgende Frage be-zieht sich auf den Zwickel zwi-schen Baugrubenwand und Ver-längerung der Küstenschutzwand (außerhalb der Baugrube, siehe Plan AP-Z-G-AL-0004, Schnitt I-I): Der Bestand ist bis ca. -3,80mNN abzubrechen. UK Verlängerung Küstenschutzwand (unverankert) liegt bei +2,75mNN. Damit läge die Spundwand komplett frei. Bitte ge-ben Sie uns an, wie die Ausfüh-rung erfolgen kann und welche Lastfälle für die Verlängerung der 

Für den Bauablauf in diesem Bereich ist im Rahmen der Planung folgender Ablauf angedacht worden: - Entlastung/Abgrabung landseitig des Tores - Räumung der Rammtrasse für den Einbau der neuen Flügelwände - Einbau der Flügelwände und der ver-ankerten Küstenschutzwand - Geländeauffüllung landseitig der Flü-gelwände - Einbau der unverankerten Küsten-schutzwände  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 15 von 30   Küstenschutzwand berücksichtigt wurden. 62 03.05.2018/ 09.05.2018 Ist es bezugnehmend auf die Punkte 2.12 und 4.12 der Baube-schreibung richtig, dass Witte-rungsverhältnisse, die nicht als "gewöhnlich" gem. 2.12 eingestuft werden, die Bauzeit verlängern? Gehen wir weiterhin recht in der Annahme, dass sich die Stillliege-zeit von bis zu 20 Werktagen auf die gesamte Bauzeit bezieht?  

Ungewöhnliche Witterungsverhältnisse können zu einer Bauzeitverlängerung führen. Die Stillliegezeit von bis zu 20 Werkta-gen bezieht sich auf die gesamte Bau-zeit. 

63 03.05.2018/ 09.05.2018 Wir bitten um Bestätigung bzw. Korrektur der von uns in der An-lage (20180426_Darstellung Küs-tenschutzlinien) eingetragenen Küstenschutzlinien. 
Die Küstenschutzlinie während der Bauzeit ergibt sich aus dem geplanten Bauablauf und dem Bauphasenplan AP-Z-BPH-AL-0010d. In der Baube-schreibung sind im Kap. 2.9.3 die ent-sprechenden Werte genannt. 64 03.05.2018/ 09.05.2018 Wir bitten nochmals um Bestäti-gung, dass für die gesamte Bauflä-che Kampfmittelfreiheit vorliegt und diese schriftlich bestätigt wird, so dass alle Arbeiten ohne Vorab-maßnahmen und Einschränkungen begonnen und ausgeführt werden können. 

Die Angaben zu Kampfmitteln sind im Kap. 2.6 der Baubeschreibung aufge-führt. 

65 03.05.2018/ 09.05.2018 In der Baubeschreibung wird an mehreren Stellen auf Punkte aus dem Planfeststellungsbeschluss verwiesen, die der AN bei seiner Angebotsbearbeitung zu berück-sichtigen hat. Diese Unterlage (Planfeststellungsbeschluss) liegt der Ausschreibung nicht bei und kann somit keine Berücksichtigung finden. Wir bitten um Bestätigung. 

Die maßgeblichen Vorgaben aus dem Planfeststellungsbeschluss wurden pla-nerisch berücksichtigt. Der Planfest-stellungsbeschluss ist als Quelle [76] in der Baubeschreibung aufgeführt und kann beim NLWKN eingesehen oder übergeben werden (s. Hinweis auf der Homepage des NLWKN zu den Verga-beunterlagen zur Hadelner Kanal-schleuse bzw. in der Baubeschreibung S. 199).   66 03.05.2018/ 09.05.2018 Auf Seite 19 der Baubeschreibung werden gesetzliche Regelungen und Vorschriften erwähnt, die der AN bei der Ausführungsplanung und Ausführung der Baumaßnahe zu berücksichtigen hat. Der AN haftet für alle Schäden und Nut-zugsausfälle, die aufgrund der Nichtbeachtung entstehen. Wir bit-ten diesbezüglich um Bestätigung, dass der Auftraggeber im Zuge der Planfeststellung und seiner mit der Ausschreibung übergebenen Aus-führungsplanung diese Regelun-gen und Vorschriften ebenfalls be-rücksichtigt hat. 

Eine Bestätigung des AG hierzu ist nicht erforderlich. 

67 03.05.2018/ 09.05.2018 Auf Seite 80 der Baubeschreibung wird folgender Bauablauf angege-ben: Abgraben und Abbruch der vor-handenen Stahlbetonwände und der Sohle im Außenbereich 

s. Antwort zu lfd. Nr. 61  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 16 von 30   Einbringen einer Vorschüttung aus Sand vor die bestehenden Flügel-wände und ………… Bitte erläutern Sie den geplanten Ablauf und zeigen den Unterschied zwischen den Stahlbetonwänden und den Flügelwänden an, dieses ist so nicht verständlich. 68 03.05.2018/ 09.05.2018 Auf Seite 95 der Baubeschreibung wird beschrieben, dass alle drei Teilbereiche (zeichnerische Dar-stellung der Leistung, Leistungs-verzeichnis, Baubeschreibung) vertraglich die gleiche Bedeutung besitzen. Bei Widersprüchen zwi-schen der wörtlichen und der zeichnerischen Darstellung ist da-her zu prüfen, welcher Darstellung bei objektiver Auslegung des wirk-lichen oder mutmaßlichen Partei-willens im Einzelfall der Vorzug zu geben ist. Da eine objektive Ausle-gung meist subjektiv geprägt ist, bitten wir um Angabe einer klaren Rangfolge der drei Teilbereiche. 

Grundlage sind hier der § 1 (2) VOB/B und der § 7b EU VOB/A. 

69 03.05.2018/ 09.05.2018 Gem. Seite 97 der Baubeschrei-bung ist der AN verpflichtet, die von ihm erzeugten digitalen Pro-jektdaten in den vom AG genutz-ten Formaten, Datenmodellen und Strukturen zu übergeben. Wir bit-ten um Benennung der AG-seiti-gen Formate, Datenmodelle und Strukturen. 

Es ist von den gängigen Datenforma-ten wie z.B. aus MS-Office, MS-Pro-ject, AutoCAD etc. auszugehen. Wei-tere Angaben zu Datenformaten finden sich in der Baubeschreibung und im Leistungsverzeichnis. 
70 03.05.2018/ 09.05.2018 Für die Festlegung der Tragfähig-keit der vertikalen Bohrverpress-pfähle (Auftriebspfähle) wurden vom AG 3 Probebelastungen im Vorfeld der Baumaßnahme durch-geführt. Wir bitten um Übergabe der Ergebnisse dieser Probebelas-tung. 

Die Ergebnisse der Probebelastung sind in der 3. Stellungnahme v. 30. Au-gust 2016 der Anlage A der Baube-schreibung „Baugrundgutachten“ (S. 292ff.) zu finden. 
71 03.05.2018/ 09.05.2018 Bezugnehmend auf Frage/Antwort lfd. Nr. 23 halten wir eine Verlän-gerung der Frist für die Angebots-bearbeitung weiterhin für erforder-lich und bitten darum, diesen Punkt noch einmal zu überdenken. 

s. Antwort Lfd.-Nr. 23 

72 04.05.2018/ 09.05.2018 Aus Seite 44 Baubeschreibung und LV 1.1.2 erschließt sich uns nicht, wie tief die technische Bearbei-tung im Stahlwasserbau zu gehen hat. In dem Hinweis vor OZ 1.1.2.10 steht: „Die technische Bearbeitung Stahlwasserbau um-fasst auch das Erstellen und Lie-fern aller für die Bauausführung erforderlichen Unterlagen, Analy-sen und statischen Nachweise etc. gemäß den einschlägigen Normen, Vorschriften und den Angaben der 

s. Antwort Lfd.-Nr. 48 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 17 von 30   Baubeschreibung“ Wir gehen da-von aus, dass wir eine geprüfte Ausführungsplanung inkl. Statiken und Zeichnungen erhalten. Wird von uns lediglich die Werkstatt-planung zu erstellen sein?  73 04.05.2018/ 09.05.2018 In dem Hinweis vor dem Titel 3.10.1 steht: „In jede Position ist die Lieferung, die betriebsfertige Montage, die Inbetriebnahme inkl. zugehöriger Kabel und Zuleitun-gen zu kalkulieren.“ Wie ist hier die Abgrenzung zu den Titeln 3.10.14 „Funktionsprüfung und Probebetrieb“ und Titel 6 „Elektro - und Steuerungstechnik Schleuse und Betriebsgebäude“? Sind hier die Inbetriebnahme inkl. zugehöri-ger Kabel und Zuleitungen doppelt zu verpreisen?  

s. Antwort Lfd.-Nr. 50 

74 04.05.2018/ 09.05.2018 Auf Seite 111 der Baubeschrei-bung wird die rechnerische Riss-breite mit wk = 0,25 mm angege-ben. Alle Risse > 0,25 mm sind mit Zementsuspension durch den AN zu verpressen. Wir weisen darauf hin, dass auch bei einer rechneri-schen Rissbreite von 0,25 mm grö-ßere Risse auftreten werden. So-mit ist diese Leistung Bestandteil der Ausschreibung. Wir bitten um Angabe der entsprechenden LV-Position, wo diese Leistung zu be-rücksichtigen ist.  

Eine Verpressung von Rissen hat durch den AN ab einer Rissbreite > 0,25 mm zu erfolgen.  Bei der Beton- und Stahlbetonherstel-lung nach 5.10 der Baubeschreibung unter Anwendung der einschlägigen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Ge-setze und Verordnungen sowie die all-gemein anerkannten Regeln der Tech-nik treten Risse > 0,25 mm im geringen Umfang auf. Die Kosten für Rissver-pressungen sind in die entsprechenden LV-Pos. mit zu berücksichtigen.  Eine gesonderte Position hierfür ist nicht vorgesehen.  75 04.05.2018/ 09.05.2018 Auf Seite 114 der Baubeschrei-bung wird ein wasserdichter An-schluss der UW-Betonsohle an die Baugrubenspundwand gefordert. Da diesbezüglich im LV keine wei-teren Leistungen ausgeschrieben sind, gehen wir davon aus, das so-mit das Betonieren der Sohle an die gereinigte Spundwand ausrei-chend ist. Wir bitten um Bestäti-gung. 

Hinweise zu Herstellung des wasser-dichten Anschlusses der UW-Beton-sohle an die Baugrubenspundwand sind unter 5.11 der Baubeschreibung erläutert. Zusätzliche Positionen für bauliche Maßnahmen/Dichtungen sind im LV nicht vorgesehen. 

76 04.05.2018/ 09.05.2018 Gem. Seite 198 der Baubeschrei-bung werden die der Leistungsbe-schreibung beiliegenden Ausfüh-rungspläne zu Baubeginn vom AG übergeben. Diese Pläne sind vom AG zur Ausführung freigegeben und können für die Bauausführung zugrunde gelegt werden. Wir bitten um Bestätigung, dass nach diesen Ausführungsplänen das gesamte Bauwerk erstellt werden kann und nur die im Titel 1.1.1. und 

Die Vom AN zu erbringende Leistun-gen im Bereich der technischen Bear-beitung werden in der Baubeschrei-bung Kapitel 6.2 und im Leistungsver-zeichnis Titel 1.1.1 und 1.1.2 beschrie-ben und sind entsprechend zu kalkulie-ren. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 18 von 30   1.1.2.  genannten Planungsleistun-gen durch den AN zu erbringen sind. 77 04.05.2018/ 09.05.2018 Weiterhin bitten wir um Bestäti-gung, dass bei einer mangelhaften Planungsleistung, die im Verant-wortungsbereich des AG liegt, auch eine AG-seitige Überarbei-tung der betreffenden Ausfüh-rungsplanung übernommen wird. 

Eine Bestätigung des AG hierzu ist nicht erforderlich. 

78 04.05.2018/ 09.05.2018 Bezugnehmend auf die Frage/Ant-wort lfd. Nr. 27 ergibt sich für uns die Erkenntnis, dass die in den Ausführungsplänen (Rammplänen) angegebenen Spundwandprofile zur Ausführung kommen sollen und somit der Passus o.glw. bei den betreffenden LV-Positionen der Spundwandprofile keine An-wendung finden soll. Wir bitten um Bestätigung. 

Die Antwort zu Frage Nr. 27 bezog sich auf die Nichtzulassung von Nebenan-geboten.  Der Passus "oder Gleichwertig" bleibt bei den betreffenden LV-Positionen un-verändert bestehen. Hierbei ist zu be-achten, dass die geometrischen und statischen Vorgaben der ausgeschrie-benen Profile eingehalten werden und ein Wechsel des Spundwandprofils keine Änderungen der bestehenden technischen Planungen anderer Bau-teile hat.  79 04.05.2018/ 09.05.2018 Bezugnehmend auf die Frage/Ant-wort lfd. Nr. 18 ergibt sich für uns die Erkenntnis, dass dem Bieter ein ungewöhnliches Wagnis aufge-bürdet wird, auf das wir zur Zeit keinen Einfluss nehmen können. Wir bitten diesbezüglich um Vor-gabe, welches Budget für die Miete der entsprechenden Flächen zu berücksichtigen ist. 

Ein ungewöhnliches Wagnis können wir nicht erkennen, da die Bieter die Möglichkeit haben sich über die örtli-chen und marktüblichen Verhältnisse zu informieren (s. Antwort Lfd.-Nr. 18). 

80 05.05.2018/ 09.05.2018 Der Verschlusskörper Tor 3 ist ein-teilig geplant und auch in der Leis-tungsbeschreibung nicht als 2-teili-ges Tor ausgeschrieben. In der Beschreibung wird unter besonde-rer Bauteilgestaltung auf einen Torkörper mit Schraubstoß und mechanischer Bearbeitung verwie-sen.  Nach erfolgter Baustellenbesichti-gung müssen wir feststellen, dass aufgrund des Baumbestandes ein einteiliges Tor, gemäß beiliegen-der Ausführungsplanung mit 6,5 x ca.9,00 m, nicht in einem Stück angeliefert werden kann.  Oder werden noch Bäume an der Kanalstraße für diesen Transport gefällt?  

Die Erreichbarkeit / Zugänglichkeit zur Baustelle ist im Kap. 2.2 der Baube-schreibung enthalten. 

81 05.05.2018/ 09.05.2018 Verlängerung der Frist für die An-gebotsbearbeitung.  Die ausgeschriebene Leistung ist sehr umfangreich-, mit sehr vielen Gewerken. Viele Komponenten wie z.B die Antriebs- und Elektro-technik müssen angefragt und zu-

s. Antwort Lfd.-Nr. 23 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 19 von 30   sammengestellt werden. Wir erhal-ten aufgrund der sehr kurzen An-gebotszeit viele Absagen bzw. keine Angebote.  Um ein wirtschaftliches Angebot abgeben zu können, ist eine Ver-längerung der Angebotsfrist um 4 bis 6 Wochen wünschenswert.  82 07.05.2018/ 09.05.2018 Einbau VM-Pfähle in Küsten-schutzwand und Flügelwände: Es ist in den Zeichnungen 306 (Detail 6) und 505 bis 508 nicht erkenn-bar, ob zum Einbau der Schräg-pfähle Löcher in die Spundwand gebrannt werden sollen. Im LV fin-den wir dazu weder eine Position noch einen Hinweis. Oder sollen die Schrägpfähle evtl. vor den Spundbohlen eingebaut werden? Wie soll die diesem Fall mit den Rammtoleranzen umgegangen werden? Wir bitten um Klärung 

Die Art des Einbaus der Spundwand und der Pfähle ist dem Bieter freige-stellt.     

83 07.05.2018/ 09.05.2018 Gem. Lastenheft Punkt 9.7 und Bauphasenplan 0010 (Bauphase 6, Pkt. 6.6 Rückbau Vorbelastung) ist ein überhöhter Erdeinbau samt Rückbau vorgesehen, welcher we-der in der Baubeschreibung noch im LV beschrieben ist. Wir bitten um Klärung. 

Ein überhöhter Erdeinbau ist nicht vor-gesehen. 

84 07.05.2018/ 09.05.2018 In der Baubeschreibung wird unter Pkt. 3.10 „Arbeitsraum“ und Bau-beschreibung Pkt. 5.9.2 „Räu-mungsbohrung“ eine Arbeitsebene auf 5,50 m NHN beschrieben, die von beidseitig an die Küsten-schutzwand anschließenden Spundwänden begrenzt wird. Für die Herstellung der Arbeitsebene und deren Rückbau haben wir im LV keine Positionen gefunden. Wir bitten um Klärung. 

Zur Arbeitsebene gibt es keine explizite Position im LV. Diese (bezogen auf die Frage) und alle weiteren Arbeitsebenen zur Herstellung der jeweiligen Leistungen sind in die je-weilige Pos. mit einzukalkulieren.    
85 07.05.2018/ 09.05.2018 In Bauphase 3 (Winterhalbjahr 2) werden Rammarbeiten für die Bau-grube und Schottwände durchge-führt. Wo verläuft zu diesem Zeit-punkt die HWS-Linie. Wir bitten um zeichnerische Darstellung. Unse-res Erachtens stehen diese Arbei-ten auf Grund der räumlichen Nähe im Widerspruch zur Baube-schreibung Pkt. 4.5.3. Wir bitten um Klärung 

Der in Kapitel 4.5.3 der Baubeschrei-bung erläuterte bauzeitliche Küsten-schutz soll entsprechen der Vergabe-unterlagen in Bauphase 2 hergestellt werden.  In der Bauphase 3 beträgt der Abstand zwischen Schottwände und bauzeitli-chen Küstenschutz (Spundwand oder Deich) ca. 10 m, so dass ein ausrei-chender Arbeitsraum zur Verfügung steht. Die Herstellung der Baugruben-wände ist durch die verankerte Küsten-schutzwand gesichert.  86 08.05.2018/ 14.05.2018 Unter Punkt 5.15.4.1 Allgemeines der BB verlangen Sie unter Ande-rem das die Deckbeschichtungen UV-Beständig sein sollen. Wir ha-ben den Hinweis erhalten, dass 
Die Verwendung von UV-beständigen PUR-Systemen ist ebenfalls zulässig. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 20 von 30   diese Forderung von den EP-Be-schichtungen nicht eingehalten werden kann. Wie soll damit um-gegangen werden? 87 08.05.2018/ 14.05.2018 Unter Punkt 5.15.4.2 Neukonstruk-tionen Stahlwasserbau der BB soll das Stahlwasserbau System Nr. 5 der BWA Liste Verwendung finden. Dabei wird die Grundbeschichtun-gen mit 50 µm angegeben. Im LV der entsprechenden Positionen (z.B. 3.10.1.120) steht dann aber als Sollschichtdicke 70 µm. Was gilt? 

Die Grundbeschichtung beträgt 50 µm. 

88 08.05.2018/ 14.05.2018 Unter Punkt 5.15.4.4 Neukonstruk-tionen Stahlwasserbau der BB soll das Stahlwasserbau System Nr. 10 der BAW Liste Verwendung fin-den. Gleiches steht in den entspre-chenden Positionen des LV. Das System Nr. 10 gibt es jedoch in der Liste der BAW-Liste nicht. Was soll Verwendung finden? 

Das System-Nr. 10 ist in der Liste der empfohlenen Beschichtungssysteme für den Stahlwasserbau, BAW, Stand Juli 2007 verzeichnet. 

89 08.05.2018/ 14.05.2018 2.6.1.20 / 3.8.2.30 + 3.8.3.30 Das Geotextil "Terrafix 609" vom Hersteller Naue ist ein Vliesstoff ohne mineralische Füllung. Handelt es sich bei dieser Position um Einbau unter Wasser? Wenn ja, ist eventuell die Sand-matte "Terrafix B 609" gemeint? Ein Vliesstoff ohne mineralische Füllung treibt beim Einbau im Was-ser auf.  

Es handelt sich um einen Einbau unter Wasser.  Die Wahl des Geotextils steht dem Bie-ter frei, solange die technischen Vorga-ben erfüllt werden.  

90 08.05.2018/ 14.05.2018 2.6.1.30 Handelt es sich hierbei um die Herstellung eines Anschlusses über Wasser? Es wird keine Lage genannt.  

Der Anschluss liegt unter Wasser. 

91 08.05.2018/ 14.05.2018 2.6.1.40 Gibt es eine Vorgabe zum Wasser-baustein außer der Rohdichte? In den späteren Positionen zur Lie-ferung von WBS wird explizit von Naturstein gesprochen. 

Es sind Natursteine anzubieten. 

92 08.05.2018/ 14.05.2018 3.8.1.20 Welche Anforderungen werden an das Wasserbauvlies gestellt? (Keine Spezifikationen genannt) 
Terrafix 609 oder gleichwertig. 

93 08.05.2018/ 14.05.2018 3.8.1.40 Hierbei handelt es sich um einen Verguss der zum Teil / vollständig unter Wasser ausgeführt werden muss? 
Ja. 

94 08.05.2018/ 14.05.2018 3.8.1.50 Um welches Material handelt es sich bei dem Teilverguss der Was-serbausteine? 
Bei dem Material handelt es sich um den in der Vorposition (OZ 3.8.1.40) angebotenen Teilverguss. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 21 von 30   95 08.05.2018/ 14.05.2018 3.8.2.40 + 50 / 3.8.3.40 Welche Fremdstoffe sind in wel-chen Mengen zu erwarten? Fällt zu entsorgender Abfall an? 
Mit dem „Freimachen der Anschlussflä-chen von Fremdstoffen“ ist das Entfer-nen des anstehenden Bodenmaterials gemeint. Es fällt kein zu entsorgender Abfall an. 96 08.05.2018/ 14.05.2018 3.8.3.50 In welcher Position werden die hier verbauten Steine geliefert? 
In der Position heißt es: „Einschl. Mate-riallieferung“. Die Lieferung ist somit in diese Position einzurechnen. 97 08.05.2018/ 14.05.2018 3.2.3.20 + 30 Bis zu welcher Größenklasse rei-chen die zurückzubauenden Schüttsteine? Sind diese zum Teil vergossen o-der weshalb wird das Wort "abbre-chen" zusätzlich aufgeführt? 

Die Größenklasse ist nicht bekannt. Es ist von einer Kantenlänge bis ca. 45cm auszugehen (entsprechend ca. der al-ten TLW 1997, Klasse III). Ein Verguss der Schüttsteine ist nicht bekannt. 
98 08.05.2018/ 14.05.2018 3.2.3.40 + 50 Gemäß Beschreibung ist kein Transport des Baggerguts einzu-kalkulieren. Es handelt sich also um Umlagerung im Schwenkbe-reich des Schwimmbaggers? 

Es handelt sich ausschließlich um eine ortsnahe Umlagerung. 

99 08.05.2018/ 14.05.2018 6.13.1.10 Für die Zuleitung ist eine Leitungs-länge von 900m für die Verbindung (WK1.1) zwischen Trafo Abgangs-feld und NSHV angegeben. An-hand den Zeichnungen ist diese Länge jedoch nicht nachzuvollzie-hen. Auf die Zeichnungen AP-Z-G-AL-0005d u. AP-Z-G-ET-1001d-Bl2 bezogen, beträgt die Leitungs-länge zur Trafostation weniger als 100m. Ist der Wert 900m korrekt o-der soll diese Länge angepasst werden? 

Die Länge soll angepasst werden, es sind 100m anzusetzen. 

100 08.05.2018/ 14.05.2018 7.1.2.10    Steganlage mit Zu-gangsstegen herstellen Können eventuell Leitprodukte für den Schwimmponton und die Zu-gangsstege genannt werden? Der Schwimmponton soll für eine Verkehrslast von 25kN/m2 (Ansatz gem. RiGeW) ausgelegt werden. Nach RiGeW sind allerdings feste Bootsstege für eine lotrechte Ver-kehrslast von 2,5kN/m2 zu bemes-sen. Welche Verkehrslast soll be-rücksichtigt werden? Sollen die Zugangsstege auch nach RiGeW ausgelegt werden? Danach wären die Zugangsstege min. 1,50m breit und die Geländer 1,00m hoch. Für welche Verkehrslasten sind die Zugangsstege auszulegen? Gibt es weitere Planunterlagen zum Schwimmponton und den Zu-gangsstegen (Statische Berech-nungen, Stabilitätsberechnungen, Schal-, Bewehrungspläne oder 

Es können keine Leitprodukte genannt werden. Die Stege sollen für eine Verkehrslast von 2,5 kN/m² ausgelegt werden. Die Zugangsstege sollen nicht nach Ri-GeW ausgelegt werden. Die Verkehrslast für die Zugangsstege beträgt 2,5 kN/m². Die technische Bearbeitung erfolgt durch den AN (siehe LV Pos. 1.1.1.50). Die Ausführung des Schwimmpontons erfolgt nach Wahl des AN entspre-chend der technischen Standards. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 22 von 30   Richtzeichnungen), oder sind diese Planunterlagen zu erstellen? Soll der Schwimmponton in mono-lithischer oder mehrteiliger Ausfüh-rung hergestellt/geliefert werden? 101 09.05.2018/ 14.05.2018 Im Schalplan "AP-Z-DB-AL-0211-Stützwände und Treppen West-seite Binnen" befindet sich im Be-reich der Treppenanlage ein Ka-belschacht. Die zugehörigen Leer-rohre, die im Beton zu verlegen sind, sind nicht eingetragen. Die-ser Plan wird nur beispielhaft an-geführt, die folgende Frage bezieht sich auf alle Schalpläne. Gehen wir recht in der Annahme, dass alle im Beton enthaltenen Einbauteile zur Übergabe der Planunterlagen in Lage, Menge und Art in den Schalplänen er-gänzt werden? 

Informationen zu Einbauteilen werden dem AN entsprechend zur Verfügung gestellt, falls diese nicht im Rahmen der technischen Bearbeitung vom AN zu erbringen sind. 

102 09.05.2018/ 14.05.2018 Die LV-Pos. 1.1.1.120 Statische Berechnung liefern fordert den sta-tischen Nachweis der Ankeran-schlüsse und der Verankerungs-elemente der Spundwand. Diese Detailpunkte sind aber schon in den übergebenen und geprüften Ausführungsunterlagen des AG explizit dargestellt. Wir bitten um Aufklärung, welche Leistungen in der genannten LV-Position zu be-rücksichtigen sind. 

Die vom AN angebotenen Veranke-rungselemente einschließlich der An-schlüsse sind durch den AN nachzu-weisen. 

103 09.05.2018/ 14.05.2018 Bezugnehmend auf Frage/Antwort lfd.Nr. 61 bitten wir nochmals um Angabe, wann die Abbrucharbei-ten außerhalb der Rammtrasse zu erfolgen haben. Diese Leistung ist in Ihrem angegeben Bauablauf nicht aufgeführt. 

Der Abbruch des Stahlbetontroges au-ßerhalb der Rammtrasse erfolgt unter Berücksichtigung der Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen nach Wahl des AN. 
104 09.05.2018/ 14.05.2018 Bezugnehmend auf Frage/Antwort lfd.Nr. 64 möchten wir darauf hin-weisen, dass sich unsere Frage-stellung auf Grundlage der Anga-ben im Kapitel 2.6 der Baube-schreibung ergeben hat und bitten um entsprechende Beantwortung unsere Fragestellung. 

Wie in Kapitel 2.6 beschrieben, wurde der gesamte Baubereich auf Kampfmit-tel untersucht. Die Auswertungen, Un-tersuchungsergebnisse und Bestäti-gungen des Kampfmittelbeseitigungs-dienstes, dass im Baubereich keine Verdachtspunkte erkennbar sind bzw. die vorhandenen Verdachtspunkte un-tersucht wurden und hier keine Beden-ken auf Kampfmittel bestehen, werden dem AN übergeben. Unter Berücksich-tigung der im Kapitel 2.6, Absatz 3 und 4, genannten Punkte können die Bau-tätigkeiten zum Neubau der Hadelner Kanalschleuse ausgeführt werden. 105 09.05.2018/ 14.05.2018 Bezugnehmend auf Frage/Antwort lfd.Nr. 74  bitten wir darum, das Leistungsverzeichnis um eine ent-sprechende Bedarfsposition zu er-gänzen, da der Umfang dieser 
Wir verweisen auf die Antwort der Lfd.-Nummer 74. Aufgrund der Festlegung, dass eine Rissverpressung erst ab Rissbreiten > 0,25mm vorgesehen ist, wird eine gesonderte Position hierfür 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 23 von 30   Leistung zur Zeit nicht absehbar ist. nicht vorgesehen. Die Kosten für Riss-verpressungen sind in den entspre-chenden LV-Positionen mit zu berück-sichtigen.  106 09.05.2018/ 14.05.2018 Bezugnehmend auf Frage/Antwort lfd.Nr. 76 möchten wir darauf hin-weisen, dass sich unsere Frage-stellung auf Grundlage der Anga-ben im Kapitel 6.2 der Baube-schreibung ergeben hat und bitten um entsprechende Beantwortung unsere Fragestellung. 

Wir verweisen auf die Antwort der Lfd.-Nr. 76. Falls es aus Sicht des Bieters Unstimmigkeiten/Aufklärungsbedarf zwischen den beiden Teilen der Leis-tungsbeschreibung geben sollte, sind diese konkret zu benennen. 
107 09.05.2018/ 14.05.2018 Bezugnehmend auf Frage/Antwort lfd.Nr. 78 bitten wir um Angabe, wer für die Erstellung der geänder-ten Rammpläne verantwortlich ist, sobald ein von der Ausschreibung abweichendes Profil zur Ausfüh-rung kommen soll. Weiterhin bitten wir um Zustimmung, dass bei Be-rücksichtigung der ausgeschriebe-nen Profile die AG-seitigen Ramm-pläne ohne weiteren Prüflauf zur Anwendung kommen können. 

Bei Verwendung eines abweichenden Profils, wären die Rammpläne durch den AN zu überarbeiten und die Kosten hierfür in die Lieferposition der Spund-wände einzurechnen. Die zur Ausführung übergebenen Rammpläne sind Grundlage für die Herstellung des Bauwerks (s. auch Kap. 6 der Baubeschreibung). Ein wei-terer Prüflauf ist bisher nicht vorgese-hen. 
108 09.05.2018/ 17.05.2018 In den OZ 10-60 sind die Befesti-gungsmittel aus nichtrostendem Stahl einzurechnen. Auch für die Befestigung der verzinkten Wind-rispenbänder in OZ 20. In den Langtexten wird Bezug genom-men, auf die Statischen Positionen 101 bis 202. In der Zeichnung AP-Z-GB-HB-0604a wird für weitere Details auf die Statik verwiesen. Bitte benennen Sie uns die einzu-rechnende Stahlqualität, die Typen und Dimensionierung der Befesti-gungsmittel und übergeben uns den betreffenden Teil der Statik. 

Mit nichtrostendem Stahl ist kein Edel-stahl gemeint, sondern entsprechend korrosionsgeschützte Befestigungsmit-tel, z.B. verzinkt. Die Typen der Befestigungsmittel sind entsprechend den statischen Positio-nen in der Statik angegeben, die als abrufbare Anlage „Betriebsgebäude Statik - Teil 1 Pos 101 bis 202“ zusätz-lich eingestellt wird.  

109 09.05.2018/ 17.05.2018 In OZ 110 sind die Verbindungs-mittel und Kleineisenteile zu den Vorpositionen zu liefern. Auf wel-che Positionen bezieht sich diese Angabe? In den OZ 10-60 sind die Befestigungsmittel ja bereits einzu-rechnen? 

Die Position ist für Befestigungsmittel,  die zusätzlich benötigt werden können. 

110 15.05.2018/ 17.05.2018 Aus gegebenen Anlass dürfen wir hiermit nochmals um eine Verlän-gerung der Angebotsfrist um mind. 2 Wochen bitten.  Vor dem Hintergrund der aktuellen Ferien-/Feiertagssituation und der nicht unerheblichen Anzahl an nachlaufenden Bieterfragen und Antworten, ist vielen unserer Zulie-ferern/Nachunternehmen eine An-gebotserstellung im vorgegebenen Zeitrahmen nicht möglich.  Wir hoffen auf Ihr Verständnis und eine Fristverlängerung. 

s. Antwort Lfd.-Nr. 23 Es ist keine Verlängerung der Ange-botsfrist vorgesehen. 

111 15.05.2018/ Bezug zur lfd. Nr. 23: s. Antwort Lfd.-Nr. 23 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 24 von 30   17.05.2018 Wir möchten ebenfalls um eine Verlängerung der Angebotsabga-befrist um 4 Wochen bitten. 
Es ist keine Verlängerung der Ange-botsfrist vorgesehen. 

112 16.05.2018/ 17.05.2018 In der Baubeschreibung, Seite 92 wird erläutert, dass für die Liefe-rung von Stahl- und Stahlwasser-bauteilen sowie für tragende Bau-teile Materialgütenachweise durch Abnahmeprüfzeugnisse 3.2 nach DIN EN 10204 vorzulegen sind. Nach den Informationen der Liefe-ranten für Gurtungs- und Stahlträ-gern als auch von den Lieferanten für die Aussteifungsrohre ist es sehr schwer, Material mit diesen Zeugnissen zu beschaffen.  Nach Prüfung der geltenden DIN EN 1090-2 müssen verwendete Materialien aus Stahl ein Abnah-meprüfzeugnis gem. DIN EN 10204 besitzen. Die DIN EN 1090 verweist an dieser Stelle auf die DIN EN 10025-1, nach der die ver-wendeten Materialien mit dem ent-sprechenden Zeugnis bestellt und verarbeitet werden müssen. In die-sem Zusammenhang ist selbst für Baustähle mit einer Streckgrenze >355 MPa (z.B. S355J2+N) und ei-ner Kerbschlagarbeit unter 0°C ein 3.1 Zeugnis immer noch ausrei-chend.   In der Anlage haben wir zwei Nor-mauszüge zur Information beige-fügt.  Frage 1: Gilt die Forderung nach einem 3.2 Zeugnis auch für die einzubauen-den Gurtungsträger, Aussteifungs-rohre und Spundwände?  Frage 2: Ist es möglich, die Forderung aus der Baubeschreibung nach einem 3.2 Zeugnis auf ein 3.1 Zeugnis zu reduzieren, da dies gemäß Norm ausreichend und zudem wesent-lich wirtschaftlicher ist? 

Zu Frage 1: Auch für Gurtungsträger, Aussteifungs-rohre und Spundwände ist ein 3.2 -Zeugnis vorzulegen.  Zu Frage 2: Nein, das ist nicht möglich, es wird ein 3.2 – Zeugnis verlangt. 

113 16.05.2018/ 17.05.2018 Bei den LV-Positionen 1.2.1.20, 1.2.1.90 und 1.3.3.140 werden Vorhaltezeiten von 48 Monaten als Vordersatz ausgeschrieben. Die vertraglich definierte Bauzeit be-trägt aber nur 44 Monate. Wir bit-ten um Aufklärung, welche Bauzeit zu berücksichtigen ist. 

Es ist eine Bauzeit von 44 Monaten zu berücksichtigen.  Die eingestellten Unterlagen werden vom NLWKN dahingehend nicht aktua-lisiert.   Die abrufbare Anlage „Datenaus-tausch GAEB (X.83) ist vom Bieter 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 25 von 30   dahingehend eigenständig zu aktua-lisieren. 114 17.05.2018/ 17.05.2018 Es ist mit dem Angebot das Form-blatt 235 abzugeben, dort wird auch nach der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit an-derer Unternehmen gefragt. Das Formblatt 236 ist nicht abzu-geben. In der Erklärung zu §4 Abs. 1 NTVer G ist auch ein Passus die Nachunternehmer betreffend.  Frage 1: Ist für die vorgesehenen NU die wirtschaftliche und finanzi-elle Leistungsfähigkeit auf Form-blatt 235 schon mit dem Angebot einzutragen? Frage 2: Ist von jedem NU die Er-klärung zu §4 Abs. 1 NTVer G un-terschrieben schon mit dem Ange-bot abzugeben? 

Zu Frage 1:  Nein. Bei der Tabelle im unteren Be-reich von Formblatt 235 handelt es sich nicht um eine Abfrage der Leistungsfä-higkeit der NU im Sinne einer Eig-nungsprüfung.  Der Bieter trägt hier Unternehmen ein, bei denen er sich zum Nachweis seiner eigenen Eignung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit be-dient.  Zu Frage 2: Für Nachunternehmer ist die Erklärung gesondert auf Verlangen der Vergabe-stelle vorzulegen.  
115 17.05.2018/ 22.05.2018 Stahlwasserbau – Schweißnaht-prüfungen Die Positionen 3.10.13 ff; Schweißnahtprüfungen scheinen uns für einen Vergleich der Kalku-lationen nicht richtig ausgeschrie-ben zu sein. Hier könnte jeder Bie-ter entsprechend seiner eigenen Einschätzung Pauschalpreise ab-geben, die später zu hoch oder un-auskömmlich wären. Die Leistung ist für eine korrekte Kalkulation und einen späteren Vergleich nicht unmissverständlich beschrieben. Wir empfehlen eine Mengenvor-gabe durch den Bauherrn. 

Von folgendem Ansatz ist in der jeweili-gen Pauschale der Positionen als Kal-kulationsgrundlage auszugehen:  Pos. 3.10.13.10: Sämtliche Schweiß-nähte sind einer Sichtprüfung zu unter-ziehen.  Pos. 3.10.13.20: 100 Meter  Pos. 3.10.13.30 bis Pos. 3.10.13.70: jeweils 60 Meter  Die eingestellten Unterlagen werden vom NLWKN dahingehend nicht aktua-lisiert.   Die abrufbare Anlage „Datenaus-tausch GAEB (X.83) ist vom Bieter dahingehend eigenständig zu aktua-lisieren. 116 17.05.2018/ 22.05.2018 Stahlwasserbau In den Positionen 3.10.1.70; 3.10.1.80 und 3.10.5.60 ist von ei-ner Thermischen Aufspritzung ge-sprochen. Es ist nicht näher spezifiziert mit welchen Werkstoffen die Oberflä-chenveredelung erfolgen soll. Wir bitten um genaue Angaben welche Werkstoffe verwendet werden sol-len. 

In den zugehörigen Zeichnungen wurde zum therm. Spritzen als Beispiel nach „LWK“ genannt (Verschleiß-schutztechnologie). Das Ziel sollte sein, Lagersitze und Dichtungsschleiff-lächen von Wellen und Achsen so zu veredeln, dass sie korrosionsbeständig sind und den Anforderungen der Dich-tungshersteller (Härte, Oberflächenrau-heit) entsprechen. Welche Legierung dazu eingesetzt wird, ist bei der Werk-stattplanung mit dem Fertiger der Be-schichtung abzustimmen.  117 17.05.2018/ 22.05.2018 Wir haben Ihre Antworten auf Frage 23, 71 und 81 zur Verlänge-rung der Angebotsfrist zur Kennt-nis genommen.  
s. Antwort Lfd.-Nr. 23 Es ist keine Verlängerung der Ange-botsfrist vorgesehen. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 26 von 30   Wir sind sehr daran interessiert Ihnen ein aus wirtschaftlicher und technischer Sicht interessantes Angebot zukommen zu lassen.  Wir haben daher große Personal-kapazitäten zur Bearbeitung des Projektes bereitgestellt und mit der Bearbeitung des Projektes unmit-telbar nach Bereitstellung der Un-terlagen begonnen.  Neben den Arbeiten in unserem Hause, sind wir dabei aber auch auf Zuarbeit von Nachunternehmer angewiesen. Für Schlüsselge-werke, wird jedoch deutlich, dass Nachunternehmer und Ihrer Zulie-ferer nicht rechtzeitig zum Submis-sionstermin in der Lage sind, Ihre Angebote technisch und kaufmän-nisch ausreichend auszuarbeiten.  Wir bitten daher um die Verschie-bung des Submissionstermines um mind. 4 Wochen. 118 17.05.2018/ 22.05.2018 Wir bitten um Verschiebung des Submissionstermins. Momentan erhalten wir von vielen Nachunter-nehmern und Lieferanten Absa-gen, da sie aus zeitlichen Gründen (Feiertage, Brückentage, Ferien) kein Angebot erstellen können. Deshalb wird es auch für uns sehr schwierig, bis zum Submissions-termin ein Angebot bzw. ein quali-tativ und wirtschaftliches gutes An-gebot zu erstellen. Wir bitten Sie, diesen Punkt in Ihrem eigenen In-teresse nochmal zu überdenken. 

s. Antwort Lfd.-Nr. 23 Es ist keine Verlängerung der Ange-botsfrist vorgesehen. 

119 17.05.2018/ 22.05.2018 Sie haben die Aufforderung zur Angebotsabgabe gem. den Form-blättern „VHB-Bund Ausgabe 2017“ gestellt. Somit gilt unseres Erachtens VOB/A 2016 § 9d EU, da in der Bauzeit von 3,5 Jahren wesentliche Preisänderungen zu erwarten sind. Deshalb ist die Stoffpreisgleitklausel zu vereinba-ren. Wir bitten um Aufklärung. 

Die Vereinbarung einer Stoffpreisgleit-klausel ist nicht vorgesehen. Ein nicht kalkulierbares Preisrisiko ist nicht zu erwarten. 

120 17.05.2018/ 22.05.2018 Gemäß Antwort auf Bieterfrage 59 dürfen vor Inbetriebnahme des Entwässerungsbauwerkes keine Abbrucharbeiten an den Flügel-wänden im Außenbereich durchge-führt werden. Dadurch werden die in Bauphase 2 angedachten Arbei-ten nicht so durchgeführt werden können und sich in die Bauphase 4 verschieben. Das führt wiederum zu einer weiteren Verschiebung von Arbeiten in Bauphase 4, dadurch ist der Endtermin des Pro-jektes nicht mehr zu halten. (siehe 

Gemäß Baubeschreibung Kap. 4.5.1 ist die Reihenfolge der Arbeiten dem AN freigestellt. Hier ist auch beschrieben, dass der Bieter einen eigenen Baupha-sen- und Bauzeitenplan zu erstellen hat. Der den Ausschreibungsunterla-gen beiliegende Bauphasenplan AP-Z-BPH-AL 0010 soll nur die wichtigsten Gliederungen der einzelnen Bautakte ansprechen und entlässt den Bieter nicht aus der Pflicht, sich aufgrund der eigenen Geräte und Bauverfahren ei-nen eigenen Bauphasen- und Bau-zeitenplan zu entwickeln.  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 27 von 30   als Anlage 1 und nagehängte Ter-minpläne). Wir bitten um Aufklä-rung. 
Hierbei ist die vertraglich vorgegebene Gesamtbauzeit zu berücksichtigen.  121 17.05.2018/ 22.05.2018 In den Querschnittszeichnungen der Schleuse (z.B. „0240 SK BS Querschnitt 3“) ist im Bereich der Kammersohle und -wände ein To-leranzbeton eingezeichnet. Für den Toleranzbeton im Bereich der Kammerwände gibt es Positionen im LV, für den Toleranzbeton im Bereich der Kammersohle nicht. Wir bitten um Aufklärung. 

Der Toleranzbeton im Bereich der Kammersohle wird über die Position 3.4.4.20 Beton C30/37 als Toleranzbe-ton bis -1,50m NHN berücksichtigt und abgerechnet. 

122 17.05.2018/ 22.05.2018 Mit Blick auf die umfangreichen Bieterfragen und Antworten, aktu-ell sind wir bei Antwort 107, haben wir folgende Bitte:  In mehreren Antworten ändern Sie Ihr Leistungsverzeichnis bezüglich a) Text Vorbemerkung (Nr. 27) b) Kurztext (Nr. 39) c) Entfall der Position (Nr. 51) d) Änderung Vordersatz (Nr. 54, 55) e) Einheit (Nr. 56) f) Langtext (Nr. 99)  Eine gaeb-Datei, welche diese Än-derungen berücksichtigt, stellen Sie bisher nicht zur Verfügung, sondern beschreiben lediglich die Änderung textlich, verbunden mit der Aufforderung an den Bieter, das Leistungsverzeichnis entspre-chend zu ändern.  Die VOB/A §13(1)5 legt fest, dass Änderungen der Vergabeunterla-gen im Angebot unzulässig sind. Aufgrund der umfangreichen Än-derungen, die auch verschiedene Elemente (Sortierung a bis f) des Leistungsverzeichnisses betreffen, haben wir Bedenken, dass alle Bieter die Änderungen gleich ver-stehen und entsprechend in Ihrem Angebot umsetzen.   Zur Vermeidung von Angebotsaus-schlüssen, welche eine Folge der auch unabsichtlichen Nichtberück-sichtigung von  VOB/A §13(1)5 wäre, bitten wir Sie, uns das aktu-elle Leistungsverzeichnis als gaeb-Datei und PDF-Fatei zur Verfü-gung zu stellen. 

Das Leistungsverzeichnis, Bieteran-gabenverzeichnis und GAEB-Datei stehen in aktualisierter Fassung zur Verfügung. Folgende Änderun-gen/Ergänzungen wurden hier be-rücksichtigt:  Änderungen/Ergänzungen aus den lau-fenden Nummern dieses Dokuments:  Nr. 27/38/39/51/54/55/56/58/87/90 bis 92/99/100/113/115  ----------------------------------------------------  Die abrufbare Anlage 3 - Leistungsver-zeichnis wurde aktualisiert.  Die Datei  Anl. 3 - Leistungsverzeich-nis_Rev02_02.05.2018 wurde aktualisiert durch  Anl. 3 – Leistungsverzeich-nis_Rev03_22.05.2018  Die abrufbare Anlage 3b - Bieteranga-benverzeichnis wurde aktualisiert.  Die Datei  Anl. 3b - Bieterangabenverzeichnis  wurde aktualisiert durch  Anl. 3b – Bieterangabenverzeichnis-Rev01_22.05.2018  Die abrufbare Anlage – Datenaus-tausch GAEB wurde aktualisiert.  Die Datei  HKS LV 09.03.2018  wurde aktualisiert durch  HKS LV Rev01 22.05.2018  ----------------------------------------------------  Dem Bieter steht es frei, die bisheri-gen Versionen (unter Berücksichti-gung der in diesem Dokument auf-geführten Änderungen und Ergän-zungen) zu nutzen oder die neu ein-gestellten Fassungen zu verwenden. 123 22.05.2018/ 23.05.2018 Die Submission soll am 31.05. 2018 stattfinden.  
s. Antwort Lfd.-Nr. 23 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 28 von 30   Da sich in den vergangenen 3 Wo-chen die Feiertage doch gehäuft haben und wir auch seitens unserer Nachunternehmer auf eine mögliche Verschiebung des Sub-missionstermines angesprochen wurden, bitten wir höflichst um Prüfung in Ihrem Hause, ob eine Verschiebung des Eröffnungster-mines um 14 Tage möglich ist; zu-mal sich auch in den Ausschrei-bungsunterlagen bzw. im Leis-tungsverzeichnis laufend Änderun-gen ergeben haben, die in einer ordnungsgemäßen Kalkulation Be-rücksichtigung finden sollten.  Wir bitten um Prüfung und sind für eine zeitnahe Beantwortung dank-bar. 

Es ist keine Verlängerung der Ange-botsfrist vorgesehen. 

124 22.05.2018/ 23.05.2018 In den Zeichnungen 0901b-1 AP-Z-AH-SB Blatt 1 und 0921b-1 AP-Z-AH-SB Blatt 1 ist in der Legende die Anmerkung enthalten, das die Schweißgruppen vor der mechani-schen Bearbeitung spannungsarm zu glühen sind. Bitte erläutern Sie uns, was unter dem Begriff „Schweißgruppen“ zu verstehen ist bzw. ob damit evtl. das komplette Tor gemeint. 

Das komplette Tor ist damit nicht ge-meint.  Die Anmerkung bezieht sich auf kom-pakte Schweißbaugruppen (z.B. Lager-böcke, Maschinenrahmen) mit dicken Bleche und dicken Schweißnähten.   

125 23.05.2018/ 24.05.2018 Mit Bezug auf Bieterfrage 120 möchten wir die Frage konkretisie-ren: Gemäß Baubeschreibung Pkt. 3.5.1 heißt es: „Die vorhandene Schleuse als Siebbauwerk für den Hadelner Kanal muss solange be-triebs- und funktionsfähig bleiben, bis die temporäre Entwässerung hergestellt ist“. Mit Bieterfrage 59 wird diese Vor-gabe noch weiter konkretisiert, da während der Erstellung des Ent-wässerungsbauwerks keine Arbei-ten am Außenhaupt (z.B. Abbruch, VM-Pfähle, Rammarbeiten) durch-geführt werden dürfen.  Diese Vorgabe sehen wir im Wi-derspruch zu dem Ausschrei-bungsplan „Bauphasenplan“ AP-Z-BPH-AL0010d,  welcher eine parallele Ausführung in Bauphase 2 (Sommerhalbjahr 1. Jahr / 2019) vorsieht für: 1. Entwässerungsbauwerk Bauphase 2.1 – 2.6 2. Flügelwände außen & Küstenschutzwand Bau-phase 2.7 & 2.10 – 2.12  

Im Bauphasenplan AP-Z-BPH-AL 0010d ist keine parallele Ausführung der Herstellung des Entwässerungs-bauwerks und Flügelwände außen / Küstenschutzwand dargestellt. Es be-steht insofern kein Widerspruch zur Baubeschreibung.  Wie in Lfd.-Nr. 120 beschrieben, ist es dem Bieter überlassen, innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen die Bauabläufe festzulegen und zu opti-mieren. 



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 29 von 30    Wir sehen eine parallele Ausfüh-rung a) des Entwässerungsbau-werks sowie b) der Flügelwände außen / Küstenschutzwand als zwingend notwendig an,  wodurch der Betrieb der Bestands-schleuse sowie die Belange des sommerlichen Hochwasserschut-zes aus unserer Sicht nicht beein-trächtigt werden.  Eine Verschiebung der Flügel-wände außen / Küstenschutzwand in die nächste Sommerperiode (= Bauphase 4) hat eine Bauzeitüber-schreitung von einem Jahr zu Folge.  Während Bauphase 3 würde ein Baustillstand eintreten, da wegen der fehlenden Küstenschutzwand die Arbeiten an der Baugrube nicht fortgeführt werden können.  Wir bitten um Aufklärung des Wi-derspruchs und um eine konkrete Vorgabe, welche Arbeiten parallel ausgeführt werden dürfen und wo Abhängigkeiten zum HWS-Schutz zu berücksichtigen sind. 126 24.05.2018/ 24.05.2018 Gem. Auftragsbekanntmachung können Bieterfragen bis 15 Tage vor dem genannten Schlusstermin für den Eingang der Angebote ge-stellt werden. Dieses beinhaltet so-mit eine entsprechende Reaktions-zeit der Bieter auf die Beantwor-tung der Fragen und daraus resul-tierenden Aufwand. Da Sie mit Ih-rem Antwortenkatalog Index O auf Bieterfragen vom 22.05.2018 rea-giert haben, ergibt sich formell ei-ner neuer Abgabetermin am 06.06.2018. Wir bitten um Bestäti-gung. 

Eine Verschiebung des Öffungstermins ist nicht vorgesehen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den § 10a EU Absatz (6) VOB / A. 

127 24.05.2018/ 25.05.2018 Mit Bezug auf Bieterfragen 120 und 125 haben wir verstanden, dass die Arbeiten von a) „Entwäs-serungsbauwerk“ und b) „Flügel-wänden außen / Küstenschutz-wand“ nicht parallel sondern nach-einander innerhalb derselben „Bauphase 2“ erfolgen sollen.  Damit ist jedoch noch nicht die Frage beantwortet, dass die dafür vorgesehene Bauzeit von 5 Mona-ten der Bauphase 2 (Sommerhalb-jahr 1. Jahr / 2019) nicht aus-kömmlich ist (vgl. Anlage 1 und 2), was Sie bereits mit „Bauphasen-plan“ AP-ZBPH-AL0010d durch die 

Wie schon in den Antworten Lfd.-Nr. 120 und 125 erläutert hat der Bieter den Bauablauf auf Grundlage seiner technologischen und kapazitativen Fä-higkeiten innerhalb der in den Aus-schreibungsunterlagen beschriebenen Rahmenbedingungen zu planen. Hier-bei ist die vertraglich vorgegebene Ge-samtbauzeit zu berücksichtigen. Auch wenn gemäß Bauphasenplan AP-Z-BPH-AL 0010d Teile der Bauphase 2 in Bauphase 4 ausgeführt werden sollten, ist die vorgesehene Gesamtbauzeit auskömmlich.  Eine Verlängerung der Bauzeit ist nicht notwendig.  



NLWKN – Betriebsstelle Stade  Seite 30 von 30   Anmerkung „** Bei Verzögerungen im Bauablauf sind diese Leistun-gen oder Teile davon ggf. in Bau-phase 4 auszuführen“ bereits selbst erkannt haben (vgl. Anlage 3). Diese Anmerkung ** bezieht sich eben auf die Teilleistungen 2.7 so-wie 2.10 – 2.13, welche genau die Leistungen b) „Flügelwänden au-ßen / Küstenschutzwand“ betref-fen.  Wir stellen damit fest, dass die ver-tragliche Bauzeit nicht auskömm-lich ist, wenn die Leistungen b) „Flügelwänden außen / Küsten-schutzwand“ in die Bauphase 4 verschoben werden müssen! Dadurch können die Leistungen der Bauphase 3 nicht wie geplant im 2. Winterhalbjahr, sondern erst im dritten Winterhalbjahr erfolgen. Alle nachfolgenden Bauphasen verschieben sich entsprechend. Während dem 2. Winterhalbjahr steht die Baustelle somit still!  Wir bitten um Anpassung der ver-traglichen Bauzeit (Verlängerung um 1 Kalenderjahr).   


